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Gewerbepark Weeze-Goch
Bebauungsplan Nr. 2
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Index        Datum           Name         Änderungsbeschreibung

Legende
nach "Ergänzung zur Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft im Kreis
Kleve", Arbeitskreis Kreis Kleve, Juni 2001

Versiegelte oder teilversiegelte Flächen

   1.2 Versiegelte Fläche mit nachgeschalteter Versickerung des 
Oberflächenwassers - Gebäude

1.2 Versiegelte Fläche mit nachgeschalteter Versickerung des 
Oberflächenwassers - Erschließungsflächen

Begleitvegetation

2.1 Straßenränder, Bankette, Mittelstreifen (regelmäßige Mahd)

Grünflächen

4.3 Grünflächen in Industrie- und Gewerbegebieten

4.5a Extensivrasen, Staudenrabatten, Bodendecker
(Versickerungsmulden/ -gräben)

4.5b Extensivrasen, Staudenrabatten, Bodendecker

4.6 Extensive Dachbegrünung

Brachen

     5.1 Brachen < 5 Jahre

Gehölze

   8.1 Hecken, Gebüsche, Feldgehölze

  8.2 Einzelbäume

8.2 Einzelbäume (säulenförmig/ schmalkronig)

    Gewerbe - GRZ 0,8

1.2 Versiegelte Fläche mit nachgeschalteter Versickerung des 
Oberflächenwassers - Gebäude (abzgl. Dachbegrünung unter Code 4.6) und
Erschließungsflächen: nach GRZ 80%

4.3 Grünflächen in Industrie- und Gewerbegebieten: nach GRZ 20%

4.6 Extensive Dachbegrünung (mind. 85 % der oberen Dachflächen von 
Gebäuden)

Sonstige Planzeichen

                    Grenze Plangebiet

                     Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummer

Gebäude vorhanden

Gasleitungen inkl. Schutzstreifen vorhanden (Thyssengas)

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Abgrenzung der Bauabschnitte BA 1-2 und BA 3

Baugrenze

Photovoltaik

Hochstämmiger Baum als Bestandteil des Feldgehölzes/ der Feldhecke
(keine Einzelbewertung)

Böschung

Lärmschutzwand

Blickdichter Zaun (VM2)

Einzelbaum geplant - Groß- und mittelkronige Baumarten

Einzelbaum geplant - Schmalkronige und säulenförmige Baumarten

Pflanzflächen im Bereich "Gewerbe"

25

Vermeidungsmaßnahmen

Vermeidungsmaßnahme VM 1: Terminierung der Baufeldräumung
Die Verletzungs- und Tötungsverbote der §§ 44 (1) und 39 (1) BNatSchG gelten unmittelbar und sind insbesondere bei der 
Baufeldräumung zu beachten. Die Flächen sollten möglichst bis zum Beginn der Bautätigkeit weiter landwirtschaftlich 
bewirtschaftet werden, um für bodenbrütende Vogelarten keine besonders attraktiven Bruthabitate zu schaffen. Die 
Baufeldräumung ist außerhalb der Vogelbrutzeit durchzuführen. Mit den Bauarbeiten ist vor Beginn der Brutvogelzeit zu 
beginnen. Die Arbeiten sind hierbei möglichst ohne Unterbrechungen fortzuführen, um Bruttätigkeiten vorzubeugen. Sollten 
längere Unterbrechungen der Arbeiten unumgänglich sein, so sind die Ackerflächen auf aktuellen Brutbesatz zu kontrollieren. 
Im Falle eines festgestellten Brutnachweises ist die Fortführung der Arbeiten erst dann möglich, wenn die Jungvögel die Nester 
bzw. die Bauflächen verlassen haben.

Vermeidungsmaßnahme VM 2: Schutz von Bruthabitaten planungsrelevanter und nicht planungsrelevanter Vogelarten
Zur Minderung baubedingter Auswirkungen, welche zu einer Vergrämung und zur Aufgabe des Bluthänflingreviers in der Hecke 
im Bereich der Brachfläche (Flst. 15 und 16, Flur 24, Gem. Weeze) sowie des Brutreviers des Gartenrotschwanzes im Umfeld 
des Wohnhauses (Flst. 18, Flur 24, Gem. Weeze) wie auch weiterer nicht planungsrelevanter Arten führen könnten, sind die 
Gehölzstrukturen bei Aufnahme der Bauphase mit den nachgewiesenen Revieren durch Aufstellen eines blickdichten Zaunes 
(z.B. blickdicht verhangener Bauzaun, Höhe 1,80 m) auf der Grenze des Plangebietes temporär abzuschirmen. Nach Abschluss 
der Erd- und Pflanzarbeiten im Vorhabengebiet ist von einem ausreichenden Schutz des Reviers vor betriebsbedingten 
Störungen durch die geplanten Lärmschutzmaßnahmen (Wall-/ Wandkombination) in Verbindung mit Feldgehölzpflanzungen 
auszugehen. Die Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich, wenn der Wall außerhalb der Vogelbrutzeit im Vorgriff auf die 
Bauvorhaben angelegt wird.

Vermeidungsmaßnahme VM 3: Beleuchtungskonzept
Um aus den Nahrungshabitaten in der Umgebung keine Insekten anzulocken und dadurch diese Habitate zu entwerten ist für 
das Betriebsgelände ein Beleuchtungskonzept zu erstellen. Die Außenbeleuchtung des Areals ist „fledermausfreundlich“ 
herzustellen. Es ist daher auf überflüssige Beleuchtung grundsätzlich zu verzichten. Notwendige Beleuchtung soll zielgerichtet 
ohne große Streuung und mit entsprechenden „fledermausfreundlichen Lampen“ mit möglichst geringem UV-Anteil 
(Wellenlängenbereich zwischen 590 und 630 nm, monochrom), ggf. unter Einsatz von Bewegungsmeldern oder Zeitschaltuhren 
erfolgen. Eine Beleuchtung des Abgrabungssees und dessen randliche Gehölzstrukturen darf weder in der Bauzeit noch 
während des Betriebes erfolgen.

Vermeidungsmaßnahme VM 4: Dämpfung von Emissionen zum Abgrabungsgewässer
In einem mindestens 5 - 6,5 m breiten Streifen entlang des Gocher Grenzweges und des Houenweges ist ein Feldgehölz 
anzupflanzen, das einen Puffer zu dem benachbarten Abgrabungsgewässer schafft. Hierbei gilt es, betriebsbedingte Lärm- und 
Lichtemissionen zu mindern. Die Pflanzung ist nach Maßgabe der  Maßnahmenbeschreibung M1 umzusetzen.

Vermeidungsmaßnahme VM 5: Vermeidung einer erhöhten Mortalität bei Vögeln
Zur Vermeidung einer erhöhten Mortalität bei Vögeln ist eine Vogelschlag-vermeidende Fassadengestaltung zu empfehlen. 
Dies betrifft insbesondere größere und exponierte Glasfronten. Weiterhin sollte bei der Anbringung der PV-Module ein 
sogenannter „Lake-Effekt“ durch Spiegelungen vermieden werden.

Vermeidungsmaßnahme VM 6: Rückführung des Niederschlagswassers in den natürlichen Wasserkreislauf
Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser ist dem natürlichen Wasserkreislauf durch eine flächenhafte Versickerung 
in ausgewiesenen Versickerungsbereichen wieder zuzuführen. Belastetes Niederschlagswasser entsprechender Flächen 
(Ladezonen, LKW-Stellplätze u.a.) ist vor Einleitung in Versickerungsbereiche zur Vermeidung von Stoffeinträgen durch 
vorgeschaltete Anlagen zu reinigen. Die Begrünung der Retentions- und Versickerungsanlagen ist entsprechend der 
Maßnahmenbeschreibung M6 vorzunehmen.

Vermeidungsmaßnahme VM 7: Allgemeiner Bodenschutz
Mutterboden ist gem. § 202 BauGB im nutzbaren Zustand zu erhalten und vor Vergeudung zu schützen. Daher sind bei allen 
Bodenarbeiten Ober- und Unterboden getrennt zu lagern. Soweit möglich, sind die Böden in der Region unter Berücksichtigung 
ihrer Herkunft wieder einzubauen. Sollte zur Anpassung des Geländes Boden benötigt werden, so ist hierfür vorrangig der vor 
Ort anfallende Bodenaushub zu verwenden. Zur Vermeidung schädlicher Bodenveränderungen beim Auf- und Einbringen von 
Materialien sowie durch physikalische Einwirkungen sind die Vorgaben der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) zu beachten. Die BBodSchV dient dem Schutz der durchwurzelbaren Bodenschicht wie auch dem Boden 
unterhalb oder außerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht. Die Schutzmaßnahmen beinhalten auch die Durchführung einer 
bodenkundlichen Baubegleitung gem. DIN 19639 in nachgelagerten Genehmigungsverfahren sowie in der Bauausführung.

Vermeidungsmaßnahme VM 8: Bodenschutz im Bereich der Maßnahmenflächen M1a/b und M2
Zum Schutz der gegebenen Bodenverhältnisse (Humusbraunerden) sind im Bereich der Maßnahmenflächen M1a/b und M2 
keine baubedingten Lagerflächen vorzusehen. Zudem sind die Flächen vor Verdichtung durch das Befahren mit Baumaschinen 
während der Baumaßnahmen wirkungsvoll zu schützen. Bodenauf- und -abtrag sowie tiefgründige Bodeneingriffe sind zu 
vermeiden.

Vermeidungsmaßnahme VM 9: Dachbegrünung
Die mit dem Planzeichen festgesetzten Flachdächer in den BA 1 und 2 (ca. 10 % der oberen Dachflächen) sowie mind. 85 % 
der oberen Dachflächen der Gebäude im BA 3 sind unter Beachtung der brandschutztechnischen Bestimmungen mindestens 
extensiv nach dem anerkannten Stand der Technik unter Beachtung der FLL-Richtlinie (Ausgabe 2018) zu begrünen, dauerhaft 
zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Es ist eine mindestens 8 cm starke Magersubstratauflage vorzusehen, die den 
Abflussbeiwert C von 0,5 erzielt. Mit Ausnahme der Vorrichtungen für die technische Gebäudeausstattung (z.B. Kühlungs- und 
Lüftungsaufbauten, Lichtkuppeln) sind die gekennzeichneten Dächer flächig zu begrünen. Anlagen zur Photovoltaik sind in den 
gekennzeichneten Teilen der Flachdächer zusätzlich zur der festgesetzten Dachbegrünung in aufgeständerter Bauweise zu 
installieren.

Vermeidungsmaßnahme VM 10: Wasserdurchlässige Beläge für nicht überdachte Pkw-Stellplätze und Fußwege
Zur Minderung der Reduzierung des oberflächigen Niederschlagswasserabflusses sind nicht überdachte Pkw-Stellplätze und 
Fußwege mit wasserdurchlässigen Belägen auszuführen; hierzu zählen z.B. porenreiche Pflasterbeläge, Pflasterungen mit 
mindestens 1 cm breiter Fuge, Rasengittersteine, wassergebundene Wegedecken etc.

Kompensationsmaßnahmen

Maßnahme 1 (M1a/b): Feldhecke mit hochstämmigen Bäumen zur Kiesabgrabung südwestlich des Werksgeländes und 
südöstlich der Zufahrt (3.098 m² M1a + 1.084 m² M1b)

Ziele:
- Anlage eines Schutzstreifens zu dem benachbarten Abgrabungsgewässer zur Vermeidung erheblicher

Lichtemissionen
- Eingrünung des Werksgeländes zur Landschaft
- Erhöhung der Strukturvielfalt für Flora und Fauna

Maßnahmenbeschreibung:
Zu der randlichen Eingrünung des benachbarten Abgrabungsgewässers "Höster Feld" sind 2- und 3-reihige Feldhecken aus 
Gehölzen gebietseigener Herkunft anzulegen, in die zur schnelleren Funktionserfüllung hochstämmige Bäume zu integrieren 
sind. Der Aufbau der Feldhecken ist höhengestuft vorzunehmen, sodass die Bäume im mittleren Bereich vorgesehen werden. 
Im Abstand von ca. 20 m sind zur schnelleren Funktionserfüllung neben den Heistern auch hochstämmige Bäume in die 
Pflanzung zu integrieren. Für die Pflanzung der Feldhecke sind gebietseigene Gehölze der Pflanzlisten im Erläuterungsbericht 
zum LFB aus dem Vorkommensgebiet 1 zu verwenden. Abweichungen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen. Die Pflanzung ist durchgängig, d.h. ohne Lücken zum Houenweg herzustellen, da sie auch der Vermeidung 
erheblicher Lichtemissionen in Bezug auf Flugrouten lichtempfindlicher Fledermausarten dient. Wegen der unterschiedlichen 
Abmessungen der Pflanzstreifen ist die Maßnahme in die Teilfläche M1a (entlang Houenweg) und M1b (entlang des Gocher 
Grenzweges) unterteilt.

M1a: In einem 6,5 m breiten und ca. 478 m langen Pflanzstreifen ist entlang der Straße Houenweg im Südwesten des 
Betriebsgeländes eine Feldhecke anzulegen (3.098 m²). Die Pflanzung ist 3-reihig herzustellen. Zum Houenweg und zu den 
inneren Erschließungsflächen sind Randstreifen zu belassen, die als Krautsaum mit Regiosaatgut einzusäen und zu pflegen 
sind.

Ausführung:
- 3-reihige Pflanzung mit einem Pflanzabstand von 1,0 x 1,5 m;
- Artenauswahl aus den Pflanzlisten im Erläuterungsbericht zum LFB;
- Pflanzung von 24 hochstämmigen Bäumen (Qualität Hochstamm, 3x verpflanzt mit Drahtballen,

Stammumfang mind. 14 – 16 cm);
- Pflanzung von 100 Bäumen als Heister (Qualität verpflanzt ohne Ballen, Höhe mind. 100 – 150 cm);
- Pflanzung von 820 Sträuchern (Qualität verpflanzt ohne Ballen, Höhe mind. 60 – 100 cm);
- Pflanzung unter Berücksichtigung der nach Nachbarschaftsrecht NRW geltenden Pflanzabstände;
- Empfehlung: Untersaat der Pflanzung mit niedrigwachsenden Leguminosen (Klee);
- Anlage eines mindestens 1,5 m breiten Krautsaumes zu den innenliegenden Flächen und eines 2,00 m breiten

Krautsaumes südlich der Pflanzung zum Houenweg;
- Einsaat der Krautsäume mit einem Regio-Saatgut aus dem Ursprungsgebiet „Westdeutsches Tiefland mit Unterem

Weserbergland“ (z.B. Regelsaatgutmischung R9680, Feldrain- und Saummischung).

Pflege/ Pflanzung:
- Befestigung der Hochstämme an mindestens 2 Senkrechtpfählen;
- Schutz der Stammbasis durch Klappmanschetten;
- Herstellung eines Stammschutzanstrichs (Schutz vor thermischen Rindenschäden);
- Durchführung eines fachgerechten Erziehungsschnitts der Baumkronen;
- bei starkem Verbiss durch Wild: Schutz der Gehölze durch Bestreichen mit biologischem Verbissschutzmittel oder

Errichtung eines Wildschutzzaunes;
- Durchführung einer Fertigstellungs- und Entwicklungspflege einschl. Wässern, 3-mal jährlich Freistellen der Gehölze

durch Ausmähen (Mahd Untersaat) und Kontrolle der Baumverankerungen;
- Abschnittsweiser Rückschnitt von jeweils maximal einem Drittel der Pflanzung nach ca. 10-15 Jahren; Rückschnitt

außerhalb der Vogelbrutzeit durchführen (01. Oktober bis 28. Februar);
- Mahd der Krautsäume zweimal jährlich im Juli und im September, um einer Verbuschung entgegenzuwirken.

Das Mahdgut ist abzuräumen oder zu mulchen.

M1b: In einem 5 m breiten und ca. 220 m langen Pflanzstreifen ist entlang der Straße Gocher Grenzweg südöstlich der 
geplanten Zufahrt eine Feldhecke anzulegen (1.084 m²). Die Pflanzung ist 2-reihig herzustellen. Zum Gocher Grenzweg und zu 
der Zufahrt sind Randstreifen zu belassen, die als Krautsaum mit Regiosaatgut einzusäen und zu pflegen sind.

Ausführung:
- 2-reihige Pflanzung mit einem Pflanzabstand von 1,0 x 1,5 m;
- Artenauswahl aus den Pflanzlisten der Maßnahme M1a im Erläuterungsbericht zum LFB;
- Pflanzung von 10 hochstämmigen Bäumen (Qualität Hochstamm, 3x verpflanzt mit Drahtballen,

Stammumfang mind. 14 – 16 cm);
- Pflanzung von 45 Bäumen als Heister (Qualität verpflanzt ohne Ballen, Höhe mind. 100 – 150 cm);
- Pflanzung von 250 Sträuchern (Qualität verpflanzt ohne Ballen, Höhe 60 – 100 cm);
- Pflanzung unter Berücksichtigung der nach Nachbarschaftsrecht NRW geltenden Pflanzabstände;
- Empfehlung: Untersaat der Pflanzung mit niedrigwachsenden Leguminosen (Klee);
- Beidseitig sind 1,5 m breite Krautsäume vorzusehen;
- Einsaat der Krautsäume mit einem Regio-Saatgut aus dem Ursprungsgebiet „Westdeutsches Tiefland mit Unterem

Weserbergland“ (z.B. Regelsaatgutmischung R9680, Feldrain- und Saummischung).

Pflege/ Pflanzung: s. M1a

Maßnahme 2 (M2): Feldgehölzpflanzung als Ortsrandeingrünung zur Feldflur im Südosten (2.987 m²)

Ziele:
- Eingrünung des Werksgeländes in südöstlicher Richtung
- Schaffung von Biotopverbundkorridoren im Randbereich des Siedlungsgebietes
- Erhöhung der Strukturvielfalt für Flora und Fauna

Maßnahmenbeschreibung:
Zur Neugestaltung des Siedlungsrandes wie auch zur Erhöhung der Strukturvielfalt für Flora und Fauna ist am südöstlichen 
Rand des Plangebietes im Bereich eines 10 m breiten und ca. 300 m langen Pflanzstreifens ein Feldgehölz aus Sträuchern und 
Heistern herzustellen (2.987 m²). Der Aufbau der Feldhecken ist höhengestuft vorzunehmen, sodass die Bäume im mittleren 
Bereich vorgesehen werden. Es sind gebietseigene Gehölze der Pflanzlisten zur Maßnahme M1a im Erläuterungsbericht zum 
LFB aus dem Vorkommensgebiet 1 zu verwenden. Abweichungen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Die 
Pflanzung ist 5-reihig herzustellen. Zwischen den Pflanzungen sollen zur Auflockerung in untergeordneter Flächengröße 
krautige Bereiche verbleiben. Zum Houenweg und zu den inneren Erschließungsflächen sind Randstreifen zu belassen, die als 
Krautsaum einzusäen und zu pflegen sind.

Fortsetzung Beschreibung Maßnahme M2 s. rechte Spalte

Planexterne Maßnahme ME1
M 1:5.000

Fortsetzung Beschreibung Maßnahme M2

Ausführung:
- 5-reihige Pflanzung mit einem Pflanzabstand von 1,0 x 1,5 m in Pflanzgruppen von mindestens 30 m Länge;
- Artenauswahl aus den Pflanzlisten im Erläuterungsbericht zum LFB;
- Pflanzung von 80 Bäumen als Heister (Qualität verpflanzt ohne Ballen, Höhe mind. 100 – 150 cm);
- Pflanzung von 720 Sträuchern (Qualität verpflanzt ohne Ballen, Höhe 60 – 100 cm);
- Pflanzung unter Berücksichtigung der nach Nachbarschaftsrecht NRW geltenden Pflanzabstände;
- Empfehlung: Untersaat der Pflanzung mit niedrigwachsenden Leguminosen (Klee);
- Beidseitig ist ein Krautsaum vorzusehen; zum Houenweg ca. 3 m, zu den innenliegenden Flächen ca. 2 m breit;
- Einsaat der Krautsäume sowie der Freiflächen zwischen den Gehölzgruppen mit einem Regio-Saatgut aus dem

Ursprungsgebiet „Westdeutsches Tiefland mit Unterem Weserbergland“ (z.B. Regelsaatgutmischung R9680, Feldrain-
und Saummischung).

Pflege/ Pflanzung: s. M1a

Maßnahme 3 (M3a/b): Feldgehölzpflanzungen Wall (4.131 m²)

Ziele:
- Eingrünung des Werksgeländes zu benachbarten Gewerbeflächen im Nordwesten und zu einem Wohngrundstück

sowie landwirtschaftlichen Flächen im Nordosten
- Erhöhung der Strukturvielfalt für Flora und Fauna
- Schutz von Brutrevieren planungsrelevanter Vogelarten an der nördlichen Grenze des Plangebietes

Maßnahmenbeschreibung:
Im Bereich des Walls am nordwestlichen und nordöstlichen Rand des Plangebietes sind mehrreihige Feldgehölzpflanzungen 
aus Gehölzen gebietseigener Herkunft anzulegen. Es sind gebietseigene Gehölze der Pflanzlisten der Maßnahme M1a im 
Erläuterungsbericht zum LFB aus dem Vorkommensgebiet 1 zu verwenden. Abweichungen sind mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abzustimmen. Der Aufbau der Feldhecken ist höhengestuft vorzunehmen, sodass die Bäume (Heister) im 
mittleren Bereich vorgesehen werden. Wegen der etwas unterschiedlichen Ausgestaltung der Pflanzungen ist die Maßnahme in 
die Teilfläche M3a (nordwestliche Gebietsgrenze) und M3b (nordöstliche Gebietsgrenze) unterteilt.

M3a: Im Nordwesten sind die Pflanzungen auf der Dammkrone mit angrenzender Lärmschutzwand vorgesehen, welche 
überwiegend 5 m und auf einem Endabschnitt im Südwesten 8 m Breite aufweist (ges. 1.887 m²). Die Pflanzungen sind auf dem 
insgesamt 300 m langen und 5 m breiten Streifen 3-reihig und auf dem 40 m langen und 8 m breiten Endabschnitt 6-reihig 
herzustellen. Zur Lärmschutzwand ist ein mindestens 2 m breiter Streifen als Randstreifen zu belassen, welcher als Krautsaum 
einzusäen und zu pflegen ist.

M3b: Auf dem nordöstlich verlaufenden Wall sind die Pflanzungen aus Sträuchern und Heistern auf der hier schmaleren, 1 m 
breiten Dammkrone und am äußeren Hang in einem insgesamt 5,5 m breiten Streifen zu realisieren (2.242 m²). Die 
Pflanzungen sind auf dem insgesamt 400 m Streifen 3-reihig herzustellen. Die Pflanzungen sind mittig des Pflanzstreifens 
vorgesehen, sodass beidseitig ein ca. 1 m breiter Streifen als Randstreifen verbleibt, welcher als Krautsaum einzusäen und zu 
pflegen ist.

Ausführung:
- 3- und 6-reihige Pflanzungen mit einem Pflanzabstand von 1,0 x 1,5 m;
- Artenauswahl aus den Pflanzlisten der Maßnahme M1a im Erläuterungsbericht zum LFB;
- Pflanzung von 140 Bäumen als Heister (Qualität verpflanzt ohne Ballen, Höhe mind. 100 – 150 cm);
- Pflanzung von 1.400 Sträuchern (Qualität verpflanzt ohne Ballen, Höhe 60 – 100 cm);
- Pflanzung unter Berücksichtigung der nach Nachbarschaftsrecht NRW geltenden Pflanzabstände;
- Empfehlung: Untersaat der Pflanzung mit niedrigwachsenden Leguminosen (Klee);
- Einsaat der Krautsäume mit einem Regio-Saatgut aus dem Ursprungsgebiet „Westdeutsches Tiefland mit Unterem

Weserbergland“ (z.B. Regelsaatgutmischung R9680, Feldrain- und Saummischung).

Pflege/ Pflanzung: s. M1a

Maßnahme 4 (M4): Pflanzung von 103 Laubbäumen im Plangebiet

Schmalkronige Bäume entlang der Lärmschutzwand: 29 Stück
Mittel- bis großkronige Bäume im Plangebiet: 74 Stück

Ziele:
- Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
- Erhöhung der Strukturvielfalt für Flora und Fauna

Maßnahmenbeschreibung:
Im Plangebiet sind insgesamt 103 Laubbäume als Hochstamm oder als Solitär anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Zur 
Begrünung der Lärmschutzwand sind 29 schmal- oder säulenförmig wachsende Baumarten entsprechend der Artenauswahl 
der Pflanzliste 1 im Erläuterungsbericht zum LFB zu pflanzen. Bei den weiteren 74 Bäumen sind zur Förderung der heimischen 
Fauna und Flora mindestens 50% standortheimische Gehölzarten der Pflanzliste 2 im Erläuterungsbericht zum LFB zu 
verwenden; für alle weiteren Pflanzungen können Baumarten aus der Pflanzliste 3 ausgewählt werden, in der auch 
verschiedene „Klimabaumarten“ aufgeführt sind. Abweichungen bei der Artenauswahl sind mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen. Die nachfolgend angegebenen Pflanzqualitäten sind als Mindestqualität zu verstehen. Die Pflanzgruben sind 
gemäß der „Empfehlungen für Baumpflanzungen – Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben und 
Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate“ (Stand 2010) der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau e.V. (FLL) herzustellen. Hiervon kann in begründeten Fällen abgewichen werden.

Ausführung:
- Pflanzung von 103 Bäumen (Qualität Hochstamm, 3x verpflanzt mit Drahtballen, Stammumfang mind. 14 – 16 cm)

oder als Solitär 3x verpflanzt mit Drahtballen, Höhe 200 – 250 cm
- davon 29 schmalkronige und 74 mittel- bis großkronige Bäume;

- Pflanzabstand zwischen den schmalkronigen Bäumen der Baumreihe entlang der Lärmschutzwand: 12 m;
- Pflanzabstand zwischen den übrigen Bäumen bei Baumreihen: 20 m;
- Pflanzabstand zwischen den Bäumen bei Einzelbäumen/ Baumgruppen: mind. 10 m.

Pflege/ Pflanzung:
- Befestigung der Hochstämme an Dreiböcken bzw. der Solitäre an 2 Senkrechtpfählen;
- Schutz der Stammbasis der Hochstämme durch Klappmanschetten;
- Herstellung eines Stammschutzanstrichs bei den Hochstämmen (Schutz vor thermischen Rindenschäden);
- Durchführung eines fachgerechten Erziehungsschnitts der Baumkronen;
- Durchführen einer Fertigstellungs- und Entwicklungspflege einschl. Wässern und Kontrolle der Baumverankerungen.

Maßnahme 5 (M5): Begrünung von Freiflächen im Industriegebiet (Code 4.3)

Ziele:
- Erhalt vegetationsbedeckter Freiflächen
- Erhöhung der Strukturvielfalt für Flora und Fauna

Maßnahmenbeschreibung:
Freiflächen im Umfeld der Betriebseinrichtungen sind als vegetationsbedeckte Freiflächen herzustellen und langfristig als 
solche zu erhalten. Im Bereich der Gasfernleitungen der Thyssengas sind bei Pflanzungen die Anforderungen zum 
Leitungsschutz zu berücksichtigen.

Maßnahme 6 (M6): Begrünung von Versickerungs- und Rückhalteanlagen (Code 4.5a)

Ziele:
- Schaffung von Retentionsbereichen zur Aufnahme von Niederschlagswasser
- Rückführung des Niederschlagswassers in den natürlichen Wasserkreislauf
- Erhöhung der Strukturvielfalt für Flora und Fauna

Maßnahmenbeschreibung:
Zur Aufnahme von Niederschlagswasser sind entsprechend der Plandarstellung geeignete Retentions- und 
Versickerungsflächen herzustellen. Die Retentions-/ Versickerungsbereiche (11.054 m²) sind hierzu mit einem für den Standort 
geeigneten Saatgut einzusäen. Die Pflege ist möglichst extensiv vorzunehmen, wobei den Anforderungen an eine geordnete 
Niederschlagswasserentsorgung Rechnung zu tragen ist. Auf den Eintrag von Dünger und Pestiziden ist grundsätzlich zu 
verzichten. Das Schnittgut ist zu entfernen.

Maßnahme 7 (M7): Begrünung von Böschungen und Randflächen des Walls (Code 4.5b)

Ziele:
- Erhöhung der Strukturvielfalt für Flora und Fauna
- Schaffung artenreicher Saumstrukturen in Verbindung mit den Gehölzpflanzungen der Maßnahme M3

Maßnahmenbeschreibung:
Die im Maßnahmenplan zum LFB mit dem Code 4.5b gekennzeichneten Randflächen des Walls wie auch die Abstandsflächen 
an der Plangebietsgrenze im Nordosten sowie im Nordwesten sind mit einem Landschaftsrasen mit Kräutern einzusäen. 
Mindestens für die Außenflächen des Gebietes mit Anschluss an die Landschaft ist hierfür ein Regio-Saatgut aus dem 
Ursprungsgebiet „Westdeutsches Tiefland mit Unterem Weserbergland“ (z.B. Landschaftsrasen mit 10% Kräutern) zu 
verwenden. Für alle anderen Flächen kann das Saatgut auch ohne Regio-Zertifizierung verwendet werden.

Pflege:
Die Flächen sind extensiv ohne den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden zu pflegen. Ausnahmen hierfür, z.B. bei der 
massenhaften Ausbreitung ungewünschter Kräuter, sind mit der UNB abzustimmen. Die Mahd ist auf 4 Pflegegänge im Jahr zu 
begrenzen. Das Schnittgut ist zu entfernen oder zu mulchen.

Planexterne Maßnahme 1 (ME1): Entwicklung von Ackerbrachen und Blühstreifen (31.530 m²)

Ziele:
- CEF-Maßnahmenflächen zum Ausgleich für den Verlust von sechs Feldlerchen- und einem Rebhuhnbrutrevier durch

artspezifische Maßnahmen im Bereich von Ackerflächen
- Kompensation des naturschutzfachlichen Ausgleichs von 126.120 ÖWE durch Anlage von Brachen zur Erhöhung der

Strukturvielfalt für Flora und Fauna

Maßnahmenbeschreibung:
Die Maßnahme beinhaltet die Anlage von Blüh-, Kraut- und/ oder Brachestreifen durch Selbstbegrünung oder durch Einsaat im 
Bereich von 31.530 m² des Flurstücks 19, Flur 18, Gemarkung Weeze. Die genaue Abgrenzung und Lage der Teilfläche kann 
der Planzeichnung entnommen werden.

Die Maßnahmenplanung basiert auf den Vorgaben des Methodenhandbuchs zur Artenschutzprüfung in NRW (2021). Bei allen 
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsarbeiten sind die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände i.S. des § 39 und des § 44 
BNatSchG zu berücksichtigen.

Folgende Maßnahmen sind insbesondere gemäß den Anforderungen an Entwicklungsmaßnahmen im Ackerland (O2.1, 
O2.2) gem. Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in NRW (2021) für die beiden Feldvogelarten zu beachten:

- Eine konventionelle landwirtschaftliche Nutzung der Ackerflächen ist aufzugeben. Im Regelfall ist auf den Einsatz von
Düngemitteln und Pestiziden und auf eine mechanische Beikrautregulierung zu verzichten. Ausnahmen sind mit der
Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

- Falls streifenförmige Maßnahmen durchgeführt werden, sollte die Länge ca. 100 – 150 m, die Breite in der Regel 20 m,
mindestens jedoch 10 m betragen.

- Die Flächen für die Feldlerche müssen im Zeitraum von Mitte März bis Mitte August vorhanden sein und dürfen in
dieser Zeit nicht bearbeitet werden; Ausnahmen hiervon, z.B. für einen Schröpfschnitt, sind mit der UNB im Vorfeld
abzustimmen.

- Die Kulturen müssen regelmäßig neu angelegt werden.
- Als standorttreuer Jahresvogel mit festem Revier benötigt das Rebhuhn auch im Winter ausreichend Deckung (z.B.

Stoppelfelder) und Nahrungsangebote. Da 1 ha der Maßnahmenflächen gleichermaßen für das Rebhuhn als
Kompensationsfläche gilt, sind Neueinsaaten oder der Umbruch von Flächen so durchzuführen, dass ganzjährig auf 1
ha Fläche die Habitatansprüche des Rebhuhns erfüllt werden.

Da die planexterne Maßnahme ME1 gleichermaßen auch der Kompensation des naturschutzfachlichen Eingriffs dient, ist auf 
Grundlage der verwendeten Bewertungsmethode „Arbeitshilfe der Landesregierung NRW - Bewertung von Eingriffen in Natur 
und Landschaft“ in der für den Kreis Kleve vereinbarten Fassung (Ergänzung zur Bewertung von Eingriffen in Natur und 
Landschaft im Kreis Kleve, Stand Juni 2001) eine dauerhafte Aufwertung der Maßnahmenfläche um 4 ÖWE pro m² 
sicherzustellen. Mit der vorgesehenen Anlage von Brachflächen und Blühstreifen, die nach dem Bewertungsverfahren dem 
Code 5.1 – „Brache < 5 Jahre“ zuzuordnen sind, wird diesem Umstand Rechnung getragen.

Lage der planexternen Maßnahme ME1
M 1:20.000

Hinweis: Eine ausführliche Beschreibung der Maßnahmen ist dem Erläuterungsbericht zum LFB zu entnehmen.

Plangrundlagen: 1. Vermessung, Dipl.-Ing. C. Monka, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin,
    Goch, 09.-11.02.2022 und 21.08.2023
2. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1 „Gewerbepark Weeze-Goch – 

 Wellpappenproduktionsbetrieb im Gewerbepark Weeze-Goch“ inkl. Vorhaben- und
 Erschließungsplan, Entwurf, erstellt durch Planquadrat Dortmund, 10.11.2023

Auszug TIM-online ALKIS (www.govdata.de/dl-de/by2-0) Auszug TIM-online ALKIS (www.govdata.de/dl-de/by2-0)

Dieser Maßnahmenplan zum Landschaftspflegerischen Fachbeitrag (Seeling + Kappert GbR, 13.11.2023) ist 
als Teil des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1 "Gewerbepark Weeze - Goch 
Wellpappenproduktionsbetrieb im Gewerbepark Weeze - Goch" in der Sitzung der 
Zwecksverbandsversammlung des Zweckverbandes Gewerbepark Weeze - Goch am ##.##.#### als Teil der 
Satzung mitbeschlossen worden.
Es wird bestätigt, dass dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan einschließlich Vorhaben- und 
Erschließungsplan mit dem Inhalt des Satzungsbeschlusses übereinstimmt.

Goch, ##.##.####
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